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Locher getrieben waren, wurden sie mit Dynamit geladen und
unterdessen hatte die Fluth das Schiff erreicht und gehoben.
Schiff und Stitzen wurden entfernt, so dass geschossen werden
konnte. So wurden im Flussbette des Tees etwa 100,000
Cubikmeter Felsen gesprengt. 1€

* *
*

Zum Tarifwesen. Es ist unzweifelhaft, dass ein grosser
Theil der Unklarheit, welehe im Publikum iiber das Tarifwesen
besteht, einestheils der ungeniigenden Bezeichnung der Tarife,
anderseits aber dem Umstande beizumessen ist, dass zu den
Tarifen fiir den Local- und die Verbandverkehre im Laufe der
Zeit zahlreiche Nachtrige mit Aenderungen oder Ergiinzungen
erlassen werden. In ersterer Beziehung bringt das deutsche Reichs-
eisenbahnamt in einem Rundschreiben vom 6. Mai die vom Reichs-
kanzler schon 1869 getroffene Anordnung in Erinnerung, nach
welcher 1) jeder Tarif neben seiner Bezeichnung, beziehungsweise
neben Angabe der Verkehrsrichtung, wenn diese sich aus dem
Tarife oder aus der Benennung nicht unzweifelhaft ergibt, ein
bestimmtes Datum zu tragen hat; 2) die zu einem Tarif erlas-
senen Nachtrige und Erginzungen nicht nur: das Datum ihrer
Einfiihrung, sondern auch die Bezeichnung und das Datum des
Tarifs, zu dessen Krgiinzung sie erschienen sind, zu enthalten
haben ; 3) bei Einfithrung neuer Tarife die durch sie etwa bewirkte
Aufhebung anderer unter genauer Bezeichnung dieser auf dem
Titelblatt der neuen Tarife zu vermerken ist, und 4) Ver-
weisungen auf in anderen Tarifen enthaltene reglementarische
und tarifarische Vorschriften, wie soleche insbesondere bei Ver-
bandstarifen héufig vorkommen, bezw. Vermerke, wie ,die directe
»Beforderung erfolgt auf Grund des Betriebsreglementes unter
yBeachtung derjenigen zusitzlichen Bestimmungen, welche bei
»den betheiligten Bisenbahnen im Binnenverkehr jeweilig in
»Kraft sind“, thunlich zu vermeiden sind. Zur Abhiilfe fiir den
zweiten oben erwihnten Uebelstand empfiehlt das Reichseisen-
bahnamt, wie dies auch schon bei mehreren Eisenbahnverwal-
tungen Regel ist, in angemessenen Zeitabschnitten, unter Beriick-
sichtigung der in der Zwischenzeit eingetretenen Veréinderungen,
von den Tarifen neue Auflagen zu veranstalten und diese als
solche auf dem: Titelblatt ausdriicklich zu bezeichnen.

‘ * ¢ *

Reclamationswesen. Der Entwurf eines deutschen Reichs-
eisenbahngesetzes enthilt in Art. 36 eine auch fiir unser schwe'lz.
Eisenbahnwesen wichtige Anregung, welche leider nicht im
Bundesgesetz iiber Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23.
December 1872 enthalten ist. Dieser Art. 36 sagt:

,Die Hisenbahnen sind verpflichtet, auf Erfordern des Reichs-
yeisenbahnamts im Interesse des allgemeinen Verkehrs fiir in
yVerbiinde zu vereinigende Gruppen gemeinsame Vertretungen
»(Centralbureaux) ecinzurichten, welchen mit rechtsverbindli'cher
»Wirkung fiir die beziiglichen Reichs-, Staats- und Privateisen-
ybahnen:

41. die Erledigung der Reclamationen aus dem Personen-
yund Giiterverkehr, und

,2. die Function obliegt, die auf eine einheitliche Benutzung
yund moglichste Ausnutzung der den einzelnen Eisenbahnen ge-
- horigen Betriebsmittel abzielenden Maassregeln zu treffen.“

Bei der Beschréinktheit unseres Landes kann natiirlich nicht
davon die Rede sein, fiir solche gemeinsame Vertretungen meh-
rere Verbande innerhalb des schweiz. Eisenbahnnetzes zu creiren,
vielmehr wird ein einziges Centralorgan oder Central-
bureau fiir das eine oder andere der in dem obigen Art. 36
beregten Gebiete in der Schweiz geniigen. Auch konnen sich
— um hier hauptséichlich von der Anregung unter Ziffer 1 zu
sprechen — die Reclamanten in der Schweiz im Vergleiche mit
denjenigen in Deutschland . noch gliicklich schiitzen, da die
schweiz. Bahnverwaltungen theilweise ziemlich prompt die Re-
clamationen erledigen, wihrend diess in Deutschland mit mehr
Gemichlichkeit und Weitléufigkeit geschieht. Das darf uns je-
doch noch keineswegs zufrieden stellen, denn der Gang einer
Reclamation durch die verschiedenen Instanzen diirfte noch mehr
vereinfacht und in noch kiirzere Zeitdauer eingedrangt werden:
so lang etwas noch besser gemacht werden kann, so ist es
immer unvollkommen. Gegenwartig gehen diejenigen Reclama-
tionen, welche nicht eine einzelne Bahn betreffen, nach viel-
fachen (orrespondenzen und manchem Hin- und Herhandeln
zwischen den einzelnen Verwaltungen endlich an die Reclamations-
conferenz .der schweizer. Bahnverwaltungen. Diese Conferenz,
welche seiner Zeit ein wesentlicher Fortschritt war und welche
viel dazu beigetragen hat, gerade die schwierigsten Reclamations-
fialle in. einfacher Weise zu 18sen, hat jedoch einerseits ziemlich
eingeschrinkte Befugnisse, anderseits ist sie doch nur eine dem
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Publicum verborgene und ungzugingliche ' Instanz mit dem
specifischen Character eines Koérpers, der doch mehr den Ver-
waltungen selbst dienen und ihnen eine Erleichterung bieten
soll. Das Publicum, die Geschiftswelt verkehrt mit dieser In-
stanz nicht; es ist ein Verwaltungskérper, der nicht aus dem
Dunkel der geheimnissvollen Verwaltungsmaschinerie heraustritt;
ja der Grosstheil der Geschiftswelt hat wohl kaum eine Ahnung,
dass eine solche schweizer. Reclamationsconferenz besteht, dass
dieselbe nach bestimmten, in Paragraphe gesetzten Principien ent-
scheidet und dass sie ihre regelmiissigen Sitzungen hat. Aber
gerade dieser letzte Punkt, die conferenzielle Berathung und
Zusammenkunft birgt in sich den Grundfehler der Institution.
Die einzelnen Reclamationen werden zuriickgelegt, bis wieder
eine geniigende Zahl vorhanden ist, um in der Conferenz be-
handelt zu werden; oft wird diese oder jene Reclamation ver-
schoben auf eine folgende Conferenz, durch welchen Vorgang
eben mnoch schreiende Verschleppungen moglich sind. Aber es
treten noch andere Nachtheile hervor. Dadurch, dass die Existenz
dieser Conferenzen lediglich von der freien Entschliessung der
einzelnen Verwaltungen abhéngt, ergibt sich von selbst, dass
diese letztern ihre Vertreter eben mit ganz verschiedenen Voll-
machten ausriisten, so dass ein Entscheid durch die Conferenz
ausserordentlich erschwert oder geradezu unmoglich wird. Oft
ist ein Vertreter genothigt, stetsfort nur unter dem Vorbehalt der
Genehmigung von Seite seiner Verwaltung in einen Entscheid zu
willigen; oft sind bei den verschiedenen Verwaltungen in ge-
wissen Streitfragen ganz entgegengesetzte  Anschauungen in
Geltung, meist desswegen, weil die Interessen eben verschiedene
sind. Oft auch fiihlt sich dieser oder jenmer Vertreter, gegen
dessen Verwaltung im Laufe der Conferenz wiederholt Entscheide
gefasst worden sind, verletzt und weigert sich geradezu, die
Beschliisse der Conferenz anzuerkennen. Hinwieder kann die im
schweiz. Verkehr dominirende Stellung einer Verwaltung nicht
verfehlen, auch in diesen Reclamationssachen ihre Gewalt zu
behaupten, indem nicht selten eine abhingigere Verwaltung in
nicht immer zu rechtfertigender Weise zu ihr hilt, um spiter in
andern Féllen fiir sich wieder Vortheile und Protection zu er-
hoffen. Auf der andern Seite sind Reibereien und Neckereien
zwischen zwei starken Verwaltungen leicht gedenkbar, und so
wird oft das Interesse des Publicums leiden miissen.

Diesem kann nur eine gemeinsame permanente
Reclamationsstelle, ein stindiges Bureau mit
einem tiichtigen Chef Abhiilfe leisten, vorausgesetst,
dass durch Bundesverordnung die Competenzen dieses Bureau's
so festgesetst werden, dass eine endgiiltige Erledigung der Re-
clamation durch dasselbe stattfinde.

Diese Anregung muss frither oder spiter in der Schweiz
ihre Verwirklichung finden, sei es aus eigener Initiative der
Bahnen, sei es durch das Vorgehen unserer Bundesbehdrden.
Unzweifelhaft ist jedenfalls, dass letztern die Berechtigung hiezu
nicht weggestritten werden kann.

* *
*
Rechtsfille. — Bundesgericht.

Riickerwerbung expropriirten Landes gemiss
Art 47 des Bundesgesetzes iiber die Abtretung von
Privatrechten.

Die Bodelibahngesellschaft hat sr. Zt. zum Zwecke der
Erstellung einer Zufahrtsstrasse zum Bahnhofe Interlaken ver-
schiedene Grundstiicke expropriirt und zwar nicht bloss fiir die
eigentliche Strasse, sondern auch fiir die Strassenbdschungen.
Seither, namlich am 25, Mai 1874, hat die Bédelibahn mit der
Einwohnergemeinde Aarmiihle einen Vertrag abgeschlossen; wo-
nach sie die Strasse sammt Trottoirs, jedoch mit Ausschluss der
beidseitigen Strassenborde an jeme Gemeinde abtrat und sich
dabei verpflichtete, um den unmittelbar hinterliegenden Grund-
eigenthiimern den freien Zutritt zur Bahnhofstrasse zu ermég-
lichen, jedem dieser angrenzenden Grundeigenthiimer das Strassen-
bord lings seinem Grundstiick auf erstes Begehren zu verkaufen
unter der Bedingung, dass der betreffende Kiufer -einwillige,
allfillige Neubauten auf seinem Grundstiicke um 12 resp. 10
Fuss von der dussern Kante des entsprechenden Trottoirs zuriick-
zusetzen und die Anpflanzung einer Allee in die Strassenborde
hinein zu gestatten. ;

Mit einer Anzahl der hinterliegenden Grundeigenthiimer hat
die Bodelibahn sich verstindigt; mit J. B. war aber eine Ver-
stindigung nicht moglich. Dieser verlangte vielmehr Riick-
abtretung des von ihm s. Zt fiir die Strassenboschungen darch
Expropriation erworbenen Landes und siegte ob, -— aus folgen-
den Griinden : T R W R PR e

Anbelangend das zweite Begehren des Kligers, so riumt
der Art. 47 des Expropriationsgesetzes in seinem ersten Lemma



dem Enteigneten das Riickerwerbungsrecht ein, wenn entweder
das abgetretene Recht zn einem anderen Zwecke als zu dem-
jenigen, fiir welchen es abgetreten worden ist, verwendet werden
will, oder wenn dasselbe innert zwei Jahren nach erfolgter Ex-
propriation nicht zu dem Abtretungszwecke benutzt worden ist,
ohne dass sich hinreichende Griinde hiefiir anfiihren lassen,
oder . endlich, wenn das Offentliche Werk, fiir welches die
Abtretung geschehen ist, gar nicht ausgefithrt wird. — Diese
s. Zt. von der nationalrdthlichen Commission vorgeschlagenen
Bestimmungen beruhen, wie auch aus dem Berichte jener Com-
mission (Bundesblatt vom Jahr 1850, Bd. I. 8. 184.) hervor-
geht, auf dem ziemlich allgemein anerkannten Grundsatze, dass
die Verpflichtung zur Abtretung nur: behafs Realisirung eines
bestimmten G6ffentlichen Zweckes bestehe, daher eine ander-
weitige Verwendung der abgetretenen Rechte nicht zuléssig sei,
— sondern fiir den Fall, als der Zweck, zu dessen Erreichung
die Expropriation geschehen ist, wegfalle, die Befugnisse des
Enteigneten, die abgetretenen Rechte wiedef zu vindiziren, aus
dem Expopriationsrechte selbst hervorgeht.  Ergibt sich daher,
dass das von Kldger abgetretene Land theilweise, d. h. soweit
dasselbe zuriickgefordert wird, zu demjenigen Zwecke , zu
welchem es expropriirt worden, nicht nothwendig ist resp. nicht
verwendet werden will, so muss das zweite Begehren des
Kligers allerdings gutgeheissen werden :
5. . Nun steht fest, dass
a. Das streitige Land s. Zt. von der Beklagten fiir die
Boschungen zur Zufahrtsstrasse fiir den Bahnhof in Inter-
laken expropriirt worden ist, Beklagte seither die Strasse
der Gemeinde Aarmiihle unter Ueberbindung der Unter-
haltungspflicht abgetreten, die Béschungen jedoch zuriick-
behalten hat, wozu fiir die Beklagte keinerlei Bediirfniss
vorhanden war, die Contrahenten vielmehr nur durch (?) die

Einsicht gelangen konnten, dass die Strassenbésehungen

fiir die Strasse nicht nothwendig seien ;

b. die Boschungen zu Anlegung einer Allee, somit nicht zu
demjenigen Zwecke, zu welchem sie expropriirt worden
sind, verwendet werden wollen;

¢. die Riickgabe der Boschungen an die hinterhalb liegenden
Grundbesitzer theils schon geschehen, theils durch den
Vertrag ‘der Beklagten mit der Gemeinde Aarmiihle der
erstern zur Pflicht gemacht worden ist, sofern dieselben
einerseits einen erhdhten Schatzungswerth bezahlen und
anderseits die;, durch das Unternehmen, fiir- welches s.
7t. die Expropriation geschehen, nicht gebotene und mit
demselben auch nicht im Zusammenhange stehende Ver-
pflichtung,  die - Anlegung ' einer Allee zu gestatten und
mit allfidlligen  Neubauten eine gewisse Entfernung von
der Strasse einzuhalten, fibernehmen, — somit

d. die Bahugesellschaft zwar factisch anerkennt, dass die

‘ Boschungen wieder dem Expropriaten iiberlassen werden

sollen, dieselben aber dazu benutzen will, um gegeniiber
dem Expropriaten einen ungerechtfertigten Zwang aus-
zuiiben, namentlich demselben im Widerspruche mit dem
Expropriationsgesetze dingliche Lasten aufzulegen.

6. Hienach sind die Voraussetzungen, unter welchen nach
Art. 47 des Expropriationsgesetzes dem Expropriaten das Riick-
erwerbungsrecht zusteht, als vorhanden anzusehen, indem die
in der vorigen Erwigung aufgefiihrten Momente in der That
zeigen, dass die Str.assenbﬁsehungen, fir welche s. Zt. das Land
expropriirt worden ist, weder fiir die Strasse nothwendig sind
noch auch zu dem Zwecke, fiir welchen sie enteignet worden,
verwendet werden, sondern die Beklagte die Expropriation der
Strassenboschungen in einer Weise ausbeuten will, welche nicht
gestattet werden darf. — Immerhin versteht sich aber, dass
Kliager auf demjenigen Boden, den er gemiiss Art. 47 des
Expropriationsgesetzes zuriickerhdlt , nichts vornehmen darf,
wodurch die Strasse oder die Trottoirs beeintriichtigt wiirden.
(Entsch. des Bundesger. i. 8. Borter c. Bodelibahn vom 8.
Mai 1875.)

Verfahren vor Bundesgericht in Expro-
priationssachen. Revision nichtrecurrirter
Posten eines Schatzungsurtheils.

In einem Expropriationsprocesse hatte die Centralbahn yer-
langt, dass gemiiss einer angeblich bestehenden bundesgericht-
lichen Praxis der von der eidg. Schatzungscommission fiir Acker-
land festgesetzte Preis einer Revision unterworfen und reducirt
werde, trotzdem gegen diesen Theil des erstinstanzlichen Ent-
scheides von keiner Seite der Recurs ergriffen worden war,
sondern die Beschwerde der Expropriaten sich nur auf die
Schatzung des Wieslandes und des Hauses bezogen hatte. Das
Begehren der Centralbahn wurde abgewiesen. Griinde:

1. Die eidg. Schatzungscommission hat den Werth des Acker-
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landes auf 10 Cts. per Quadratfuss festgesetzt und es ist gegen
diesen Theil ihres Entschoides von keiner Partei der Recurs
ergriffen worden, Dagegen hat die Centralbahn in ihrer Recurs-
beantwortung allerdings behauptet, es diirfe die Priifung des
Schatzungsbefundes ‘gem#ss bundesgerichtlicher Praxis nicht auf
die _von den Recurrenten angefochtenen Punkte beschriinkt,
sondern miisse auf alle Objecte der Expropriation ausgedehnt
werden, indem sie, Recursbeklagte, nur den Totalbetrag der ihr
auferlegten Entschadigung in Betracht gezogen und obgleich sie
den fiir das, Ackerland angesetzten Preis fiir entschieden iiber-
setzt gehalten, nur desshalb den Recurs unterlassen habe, weil
sie bei Priifung’ des Totalbetrages denselben ihrem Gesammt-
angebote annihernd entsprechend gefunden habe, : ,
2. Nun ist aber das Bundesgericht bis jetzt auf eine Re-
vision ' nicht recurrirter Posten' eines Schatzungsbefundes nur
insofern resp. insoweit eingetreten, als dieselben in einem innern
Zusammenhang mit dem recurrirten. Theile des Entscheides der
Schatzungscommission standen, wie die Schatzung' des Bodens
und des Minderwerthes bei e¢in und demselben Grundstiicke, wo
sich ndmlich annehmen liess, dass die Werthung des einen Factors
Einfluss auf diejenige des andern. ausgeiibt haben konne. In
solchen Féllen ist allerdings auch die Schatzung des Minderwerthes
oder des Landwerthes einer neuen Priifung unterworfen worden,
wenn bloss der eine der beiden Entschédigungsfactoren ange-
fochten worden war (vergl. Entsch. des B.-Ger. in Sachen Ritter
vom 5. Januar 1854). Dagegen besteht die bundesgerichtliche.
Praxis nicht beziiglich der Schatzungen verschiedener Grundstiicke,
indem die Annahme, dass die Werthung des einen Grundstiickes
von Einfluss auf diejenige des andern gewesen sei, von vorn-
herein als durchaus unbegriindet erscheint, und das von der
Recursbeklagten beantragte Verfahren nicht bloss gegen allge-
meine processualische Grundsitze, sondern offenbar auch gegen
den Art. 35 des Bundesgesetzes iiber die Abtretung von Privat-
rechten verstossen wiirde. Gemidss der citirten Gesetzesstelle ist
vielmehr die Schatzung des Ackerlandes, wie sie von der Eidg.
Schatzungscommission geschehen, in Folge Nichtergreifung des
Recurses seitens der Parteien innert der gesetzlichen Frist in
Rechtskraft erwachsen und kann daher gegenwirtig auf dieselbe
nicht mehr eingetreten werden. (Entsch. des Bundesger. i. S.
Rebersche Erben ca. Centralbahn vom 22. Mai 1875.)
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Leiteer atur

Die graphische Statik. Von ¢. Culmann, Professor am eidgendssischen
Polytechnikum zu Ziirich. Zweite neu bearbeitete Auflage. Erster Band
mit 210 in den Text gedruckten Holzschnitten und 17 Tafeln. Ziirich,
Verlag von Meyer & Zeller (A. Reinmann). 1875

Wir machen unsere Leser auf das vor einigen Tagen erschienene, gegen-
iiber der ersten Auflage dreimal so starke Werk Culmann’s aufmerksam und’
lagsen hier einen Auszug aus der Vorrede folgen, worin der Verfasser die
Vermehrung des Inhaltes wie folgt bespricht:

» Wir hatten erwartet, dass nach dem ersten Erscheinen unserer Statik die
Analytiker sich daran machen wiirden, sie in derselben Weise zu behandeln,
als wie Salmon und Fiedler z B. die Geometrie behandeln. Da. nun
aber nichts derartiges erschienen ist, so haben wir es versucht, in der vor-
liegenden zweiten Auflage den geometrisch graphischen Liésungen ganz kurz
die analytischen beizufiigen. Die mneuern analytischen Methoden haben den
grossen Vorzug der Unmittelbarkeit, und hiermit auch den der Ueberein-
stimmung mit den geometrischen. In den meisten Fillen waren wir im
Stande, die Formeln aus den vorausgegangenen geometrischen Ableitungen
herauszulesen, und haben dadurch den Vortheil erreicht, Gesetzen Ausdruck
zu geben, die in vielen Fillen nicht unmittelbar aus den geometrischen Con-
structionen hervorgehen und in jedem doppelt behandelten Fall die freie Wahl
zwischen dem graphischen Construiren und zwischen dem Reehnen gesichert
zu haben; -in der Praxis fiihrt bald das eine, bald das andere rascher zum
Ziel. Da jedoch diese analytischen Methoden noch etwas mehr Vorkenntnisse
als wie die geometrisch graphischen erfordern, Vorkenntnisse, die man nicht
von jedem Leser erwarten darf, so haben wir das, was zum Verstindniss des
folgenden nicht unumgiinglich nothwendig ist, durch kleinern Druck ausge-
zeichnet. Analytische Ableitungen, fiir die uns kein geometrischer Beweis be-
kannt war und die dennoch durchstudirt werden miissen, wurden in der
Grosse des gewohnlichen Textes gedruckt. i

Durch diese doppelte Behandlungsweise, ferner durch mehvere beigefiigte
oder erweiterte Capitel wurde der Stoff so vermehrt, dass er in einem Bande
nicht mehr untergebracht werden konnte, Der vorliegende erste Band ent-
hilt den theoretischen Theil, das graphische Rechnen und:die
eigentliche graphische Statik, wihrend der zweite Band die An-
wendungen enthalten soll. In der ersten Auflage bildete dieser Theil des
Werkes nur die beiden ersten Abschnitte iiber das graphische Rechnen und
die graphische Statik, welche im Jahre 1864 erschienen sind.

Dem graphischen Rechnen wurde das Capitel iiber den Rechenschieber
beigefiigt. Es bestehen zwar viele Abhandlungen iiber den Rechenschieber,
allein in den meisten derselben wird die Addition der Logarithmen nicht als
ein Aneinanderreihen von Linien aufgefasst, sondern es werden Regeln iiber
unabhiingig einander gegeniiberstehende Zahlen gegeben, wodurch die Zahl
der Regeln ungemein vergrossert wird.  Auch  wird dieses #usserst niitzliche
Instrumentchen bei dem Construiren viel zu wenig benutzt, und ich glaubte
zur Verbreitung desselben etwas beitragen zu konnen, indem ich seine Theorie
in das graphische Rechnen aufnahm, wohin sie iibrigens auch eigentlich hin-
gehort. ;

Der graphischen Statik. habe ich Einiges iiber das Parallelogramm
der Krifte vorausgeschickt. Wohl ist mir bekannt, dass das eigentlich nicht
nothwendig gewesen wire und ich diesen Satz als selbstverstindlich hitte



	Rechtsfälle

